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Allgemeine Informationen zum eSteuerauszug 

Für das Steuerjahr 2022 wurden über 3 Millionen 

eSteuerauszüge von den Banken für Ihre Kunden 

erstellt. 

 

 
 

 

Ein direkter Vergleich mit den automatisch hochge-

ladenen eSteuerauszüge bei den Kantonen er-

weist sich als schwierig. 

Es ist jedoch klar ersichtlich, dass die Anzahl der 

hochgeladenen eSteuerauszüge von Jahr zu Jahr 

bei den Kantonen stark zunimmt. Obwohl die Up-

load-Daten der Kantone per Ende Mai 23 ermittelt 

wurden, also noch viele Deklarationen für die Steu-

erperiode fehlten, liegt die Bandbreite der hochge-

ladenen eSteuerauszügen im Steuerjahr 2022 

deutlich höher als im Jahr davor und bewegt sich 

je nach Kanton zwischen 25 und 78 Prozent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information zu eCH-0196 Version 2.2 

Gemäss dem Feedback, welches die Banken zur 

Umfrage zur Umstellung auf Version 2.2 abgege-

ben haben, werden die meisten Banken für das 

Steuerjahr 2023 noch die Version 2.1 für die Pro-

duktion der eSteuerauszüge beibehalten. 

Alle Steuerverwaltungen haben bestätigt, dass Sie 

an der Erweiterung ihrer Deklarationssoftware ar-

beiten, um sowohl Version 2.1 als auch Version 2.2 

einlesen zu können. Die meisten Kantone erhalten 

erst im Herbst (September / Oktober) das Release 

für das Steuerjahr 2023. Erst danach kann eine fi-

nale Aussage gegeben werden. Dennoch geht das 

SSK-Team-eSteuerauszug (nachfolgend: SSK-

Team) davon aus, dass der Upload beider Versio-

nen für die kommende Steuerdeklaration in allen 

Kantonen funktionieren wird. 

Für den Fall, dass es Probleme beim Auslesen der 

Vermögensverwaltungskosten geben sollte, ist 

vorgesehen, dass der Steuerauszug zwar hochge-

laden werden kann, der Kunde jedoch die Vermö-

gensverwaltungskosten manuell in der Deklarati-

onssoftware erfasst. 

Das SSK-Team empfiehlt allen Banken, für das 

Upload-Testing mit den Kantonen auf jeden Fall 

Reports sowohl mit Version 2.1 als auch Reports 

mit Version 2.2 auf den SSK-SharePoint hochzula-

den. Dadurch kann sichergestellt werden, dass de-

finitiv beide Versionen hochgeladen werden kön-

nen. 

Bevor das Testing mit Version 2.2 nicht abge-

schlossen ist, empfiehlt das SSK-Team die Version 

2.2 in der Testumgebung zu belassen und noch 

nicht in die Produktionsumgebung zu stellen. 

Die Aufgabe des SSK-Teams ist die Prüfung der 

technisch korrekten Umsetzung des eCH-Stan-

dards, jedoch nicht die steuerfachlich korrekte Um-

setzung der Steuerauszüge der Banken. Darum 

begrenzt sich das Testing auch bei der Version 2.2 
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auf die Upload-Fähigkeit der Reports in die Dekla-

rationssoftware der Kantone. 

Das SSK-Team erstellt für die Kantone einen Mus-

ter-Testreport, in dem sämtliche Spesentypen ent-

halten sind. Damit kann in den Kantonen das Aus-

lesen aller Vermögensverwaltungskosten geprüft 

werden.  Zudem wird im Herbst auf der Website der 

Schweizerischen Steuerkonferenz eine Matrix aller 

Spesentypen publiziert, in der die steuerliche Ab-

zugsfähigkeit für jeden Kanton dargestellt wird. Da-

mit kann auch von den Banken abgelesen werden, 

welche Spesen-ID in den einzelnen Kantonen ab-

zugsfähig ist. 

Hinweis für das Mapping der Spesentypen: Die Be-

schreibung der einzelnen Spesentypen sind im 

eCH-Standard Version 2.2 im Anhang G hinterlegt: 

Details. 

 

Wie lange werden die Versionen des eCH-Stan-

dards unterstützt: 

 
 

Für die Dekommissionierung werden aufgrund der 

alten Deklarationslösungen 5 Jahre Vorlauf benö-

tigt. Die Version 2.1 wird daher voraussichtlich bis 

mindestens Steuerjahr 2027 unterstützt. 

Grundsätzlich sollen die eSteuerauszüge in der 

Version produziert werden, die in der jeweiligen 

Steuerperiode aktuell war, da die Deklarationsap-

plikationen in der Regel nicht über mehrere Jahre 

hinweg aktualisiert werden. 

 

Start jährliches Re-Testing  

Die jährlichen Re-Tests haben das Ziel, dass die 

Bankkunden / Steuerpflichtigen die eSteueraus-

züge 2023 ihrer Bank problemlos in die kantonalen 

Deklarationslösungen 2023 hochladen können. 

Diese Uploadtests in den kantonalen Steuerver-

waltungen sind jedoch nur aussagekräftig, wenn 

die Banken auf dem SSK-SharePoint komplexe 

Testfälle mit Steuerdaten 2023 zur Verfügung stel-

len. 

Das SSK-Teambittet alle Banken die Zeitschiene 

für das Re-Testing einzuhalten damit die Upload-

Tests in den Kantonen im Oktober gestartet wer-

den können. 

 
 

Vom SSK-Team wurde für jede Bank der «Teststa-

tus 2023» vorbereitet und im SharePoint bereitge-

stellt. Die Banken werden gebeten, alle erforderli-

chen Tests mit dem Generator Version 2.2.2 durch-

zuführen und alle erfolgreich durchgeführten Tests 

im «Teststatus» zu dokumentieren. 

Um die Zuordnung der Testreports zum Teststatus 

zu vereinfachen, wurde der Generator weiterentwi-

ckelt: 

 

 
 

Im Excel-file des Generators wurde das Tabellen-

blatt „Zusammenfassung“ deutlich erweitert und 

mit den Bezeichnungen des Teststatus abge-

stimmt. Dies erleichtert die Zuordnung, welche 

Testkonstellationen sich im einzelnen Testreport 

befinden. 

Sobald alle Tests von den Banken fehlerfrei durch-

geführt wurden, informieren die Banken das SSK-

Team über den erfolgreichen Abschluss der Tests 

per E-Mail und bestätigen, dass die Testergeb-

nisse im Teststatus auf dem SSK-SharePoint do-

kumentiert sind sowie, dass 3 bis maximal 5 ano-

nymisierte fehlerfreie Reports für das Steuerjahr 

2023 auf den SharePoint in ihrem Bankordner un-

ter «Upload Kantone» (3_Reports_2023_Up-

load_Kantone_Cantons) hochgeladen wurden. 

Das SSK-Team bittet die Banken, nur Reports in 

den Ordner: «Analyse» (2_Testreports_Ana-

http://www.ech.ch/sites/default/files/dosvers/hauptdokument/STAN_d_DEF_2022-06-07_eCH-0196_V2.2.0_E-Steuerauszug_.pdf
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lyse_SSK_CSI) zu laden, bei denen die Unterstüt-

zung des SSK-Testteams bei der Fehleranalyse er-

forderlich ist. 

Im Oktober wird das SSK-Team mit der Koordina-

tion der Upload-Tests mit den kantonalen Steuer-

verwaltungen beginnen. Anhand einer Matrix wer-

den die Testreports der Banken an die Kantone 

verteilt. Damit wird sichergestellt, dass mindestens 

ein Report jeder Bank mit jeder Deklarationslösung 

hochgeladen wird. 

Es werden weder vom SSK-Team noch von den 

Kantonen fachliche Prüfungen (Valorennummer, 

Ausschüttungen, Steuerwert usw.) vorgenommen. 

Es wird lediglich überprüft, ob der eSteuerauszug 

dem technischen Standard eCH-0196 entspricht 

und bei den Kantonen hochladbar ist. 

Das SSK-Team konsolidiert die Rückmeldungen 

der Uploadtests der Kantone. Eventuelle Fehler-

meldungen werden den Banken unverzüglich mit-

geteilt. 

Sind die Uploadtests erfolgreich wird dies den Ban-

ken im Dezember per E-Mail bestätigt. 

 

Kurzfassung Ablauf Re-Testing: 

 
 

Prozess der Fehleranalyse für Banken 

Aufgrund von Rückfragen zu produktiven Reports 

hat das SSK-Team für Banken und Kantone den 

Prozess der Fehleranalyse wie folgt festgehalten:  

 

 
 

Je nachdem an wen sich der Kunde / Steuerpflich-

tige zuerst wendet, bittet das SSK-Team, zunächst 

über die den Generator den eSteuerauszug zu prü-

fen. Es geht darum festzustellen, ob das Problem 

bei der Bank / Dienstleister oder in der Deklarati-

onssoftware zu suchen ist. Wenn der Report mit 

dem Generator ausgelesen werden kann, besteht 

die Fehlerursache vermutlich nicht bei der Bank / 

beim Dienstleister. 

Das SSK-Team bittet darum, in diesen Fällen kon-

taktiert zu werden. Das SSK-Team wird den Report 

nochmals prüfen und abstimmen, welche Beteilig-

ten (Kanton oder Bank / Dienstleister) für die 

Fehlerbehebung und Kommunikation notwendig 

sind und werden bei der Erstellung der Massnah-

men unterstützen. 

Wenn die 2D-Barcodes zwar ausgelesen werden 

können, jedoch ein Schemafehler festgestellt wird, 

dann liegt die Fehlerbehebung bei der Bank / beim 

Dienstleister. In diesem Fall kann das SSK-Team-

kontaktiert werden, wenn die Bank Unterstützung 

bei der Fehlerbehebung benötigt oder es sich um 

einen systematischen Fehler handelt. Die beste 

Lösung ist, ein Rektifikat für den Kunden zu erstel-

len. Ein Schreiben seitens Bank an die kantonalen 

Steuerverwaltungen über z.B. Kurskorrekturen 

sind nicht zielführend. 

 

Token / Krypto 

Die Nachfrage an diesen Produkten wächst stän-

dig. Darum erhöht die ESTV noch dieses Jahr die 

Menge der publizierten Token (Krypto) von 10 auf 

100. 

Für den eSteuerauszug ändert sich dadurch wenig: 

Für Token wird keine Währung angegeben. Grund-

sätzlich besteht das Währungskennzeichen aus ei-

nem 3-stelligen Code. Das X ist bereits für Beson-

derheiten wie Metalle belegt. Daher werden Bit-

coins ohne Währung mit XXX gekennzeichnet. Je-

doch ist die Einlieferung der Titelkategorie „CURR-

NOTE“ im eSteuerauszug notwendig. 
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Test-Generator 

Die älteste Version im Public-Ordner und somit 
auch die Version mit der kleinsten Versionsnum-
mer, ist immer die von der SSK offiziell freigege-
bene Version. 

Aufgrund der Abwärtskompatibilität mit Java 1.6 
gibt es eine Version ohne Suffix. Aus sicherheits-
technischen Überlegungen sollte immer die Ver-
sion mit dem Suffix -1.8 verwendet werden, wenn 
man Java 1.8 oder älter einsetzt. 
 
Zusätzlich gibt es auf dem Public-Ordner Genera-
tor eine Arbeitsversion: 

− Eine "Arbeitsversion" des Generators ist immer 
eine vollständige Version. Die Änderungen zur 
letzten Version sind in den Release-Notes auf-
geführt. Die Arbeitsversion kann noch Fehler 
beinhalten. Diese werden, sobald bekannt, 
möglichst ad-hoc behoben. 

− Damit die "Arbeitsversion" ausreichend getestet 
wird, wird diese vorab im SharePoint zur Verfü-
gung gestellt. 

− Die "Arbeitsversion" wird in der Regel im Mai 
vom SSK-Team eSteuerauszug offiziell freige-
gebenen und per Newsletter und / oder Infoan-
lass kommuniziert. 

 
Änderung der Default Einstellung 

Die PDF-Generierung durch den Generator wird 
neu per Default ausgeschaltet, falls ein Sche-
mafehler bei der Validierung des XML festgestellt 
wird. Das Verhalten kann über den Schalter force 
mit den Werten true oder false gesteuert werden. 

Details sind in den Releasenotes beschrieben: 

Generator-Releasenotes 
 

 

Technische FAQ 

Fragen und Antworten zu technischen Sachverhal-

ten stehen im direkten Zusammenhang mit der 

Umsetzung des eCH-0196-Standard. 

Die Umsetzung der technischen FAQs sind für die 

Abnahme des eSteuerauszuges durch die SSK re-

levant. 

 

 

 

 

Stand Outsourcing 

Wie bereits im letzten Newsletter kommuniziert, 

möchte das SSK-Team die angespannte Ressour-

censituation nachhaltig verbessern, um sich auf die 

Kernaufgaben konzentrieren zu können. 

Dafür wurde die Übernahme für das „Testmanage-

ment“ am 30. Juni 2023 in SIMAP ausgeschrieben. 

Die Angebotsabgabe ist am 14. August 2023 aus-

gelaufen. Bis Ende August arbeitet ein Evaluie-

rungsteam der SSK am Vergabeentscheid. Es ist 

geplant, die Vergabe im September zu publizieren, 

so dass der gefundene Dienstleister bereits im Ok-

tober die Upload-Tests 2023 zusammen mit dem 

SSK-Team durchführen kann. Ab 2024 soll der 

Dienstleister das Testmanagement gesamthaft 

übernehmen. 

 

Kontakt 

Leitung Koordination eSteuerauszug 

Inge Bartosch, StV Delegierte Ressort Informatik 

Schweizerische Steuerkonferenz SSK 

inge.bartosch@ssk.ewv-ete.ch 

 

 

Neue technische FAQ für 2023: 

FAQ-098 Änderungen V2.1 zu V2.2 

FAQ-0099: Wie ist ein Rektifikat zu liefern? 

FAQ-0100: Wie ist die VN zu liefern? 

FAQ-0101: Ausschüttung auf Anrechtstitel 

FAQ-0102: Titelkategorien mit Ex-Datum 

 

Details: FAQ 

 

 

https://ssk.sphosting.ch/esteuerauszug/Public/Generator/taxstatement-generator-releasenotes.txt
mailto:inge.bartosch@ssk.ewv-ete.ch
https://ssk.sphosting.ch/esteuerauszug/Public/FAQ/20230822_FAQ_Steuerauszug_DE.pdf

